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Betreff:
Vorschlag der Fraktion Bürger für Hohenlimburg
Hier: Neuberechnung des Rettungswegeplans Innenstadt
Beratungsfolge:
28.10.2015 Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beschlussvorschlag:
Die Berufsfeuerwehr der Stadt Hagen wird gebeten, den Rettungswegeplan für die 
Hohenlimburger Innenstadt neu zu berechnen und dabei insbesondere die Frage zu 
berücksichtigen, ob an allen Stellen die Aufstellbreite für Leiterfahrzeuge, somit 5,50 Meter, 
als Breite der Rettungswege dargestellt werden muss. Nach Möglichkeit sollen möglichst 
viele Bereiche des Rettungsweges festgelegt werden, in denen lediglich die Durchfahrbreite 
für Feuerwehrfahrzeuge von 2,50 Metern vorgehalten wird. Den feuerwehrtechnischen 
Erfordernissen an die Sicherheit soll dabei in vollem Umfang Rechnung getragen werden.

 Begründung

Siehe Anlage!    



Fraiction S(trnnr Str HnhnnhimhrulrE
in dcr Bezirkrvcrtrctunn l-lnhnriIimbur

1-Ierrn Bezirksbtirgermeister
Hermann-Josef Voss
Rathaus Hohenlimburg

(1-lolger Lotz, Fraktionsvorsitzender)

Fraktion Bürger für Hohenhimburg

Holger Latz, Wiedenhofsfraße 14, 58119 Hohenlimburg

Frank Schmidt. Raffenbsrgstraße 20, 58119 Hohenlimburg

Hohenlimburg, 18. Oktober 2015

Sehr geehrter 1-lerr Voss,

die Fraktion Bürger für Hohenlimburg bittet Sie, folgenden Antrag gemäß § 6 (1) der
Geschäftsordnung auf die Tagesordnung der Sitzuisg der Bezirksvertretung am 28. Oktober 2015 zu
setzen:

Neuberechnung des Rcttungswegeplans Innenstadt

Beschlussvorschlag: Die Berufsfeuerwehs' der Stadt Hagen wird gebeten, den Rettungswegeplan
für die Hohenlimburger Innenstadt neu zu berechnen und dsbei insbesondere die Frage zu
berücksichtigen, ob an allen Stellen die Aufstcllbreitc für Lciterfahrzeuge, somit 5,50 Meter, als
Breite der Rettungewege dergeatellt werden muss. Nach Möglichkeit sollen möglichst viele
Bereiche des Rettungsweges festgelegt werden, in denen lediglich die Durchfalsrbreite für
Feuerwehrfabrzeuge von 2,50 Metern vorgehalten wird. Den feuerwehrtechnischen Erfordernissen
an die Sicherheit soll dabei in volleni Umfang Rechnung getragen werden.

Begründung: Die Frage, ob die erforderliche Breite der Rettungswege in der Innenstadt teilweise
reduzierL werden kann, ist relevant für die Anzahl von Farkplätzen, die bei einer Befaliebarkeit der
Innenstadt ausgewiesen werden könnten.

Mit freundlichen GrUBen
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